
Verpflichtungen im richtigen Verhältnis zu seinem Ar
beitseinkommen halten. Das bedeutet, daß die mate
rielle Verantwortlichkeit des Werktätigen grundsätz
lich in dem Umfange realisierbar sein muß, in dem 
er sich verpflichtet hat. Es wird also richtig sein — 
selbstverständlich im entsprechenden Verhältnis zum 
Einkommen —, die Vollstreckung so zu gestalten, daß 
dieser Grundsatz verwirklicht wird, d. h. der Pfändungs
schutz darf nicht dazu führen, daß die materielle Ver
antwortlichkeit vollkommen aufgehoben erscheint.

Die Durchführung eines solchen Prinzips zeigt die 
besonderen Schwierigkeiten einer gesetzlichen Rege
lung im Hinblick auf die Übergangsverhältnisse. Der 
Ingenieur, der heute an verantwortlicher Stelle mit
arbeitet, der aber noch beträchtliche ausgeklagte For
derungen aus der Zeit seiner freiberuflichen Tätigkeit 
in der kapitalistischen Wirtschaft zu befriedigen hat, 
wird bei der Realisierung seiner Verantwortlichkeit 
nicht einem Angehörigen der Intelligenz gleichzustellen 
sein, der heute Verbindlichkeiten bei der Errichtung 
eines Eigenheimes eingeht.

2. Besondere Schwierigkeiten bereiten heute die 
Lohnpfändungen wegen hoher Unterhaltsrückstände. 
Daß sich solche bilden konnten, beruht zu einem großen 
Teil auf einer Reihe von Umständen, die dem kapi
talistischen Recht eigen sind. Im kapitalistischen 
Recht nehmen Unterhaltsansprüche oft den Charakter 
von neutralen Vermögenswerten an, also von Forde
rungen, deren Erfüllung durchaus nicht notwendig ist, 
um den eigentlichen Unterhalt des Gläubigers sicher
zustellen. Der Unterhaltsanspruch der geschiedenen 
oder getrennt lebenden Ehefrau, der ihr unabhängig 
von ihrer Arbeitsfähigkeit oft auf Lebensdauer zu- 
stand, der Unterhaltsanspruch des ehelichen Kindes 
in Gestalt der Geldrente, der nicht durch dessen Le
benshaltung bestimmt wurde, sondern sich darstellte 
als ein Teilhaben am Einkommen des Vaters, und bis 
zu einem gewissen Teile auch der Unterhaltsanspruch 
des nichtehelichen Kindes, der unabhängig vom Ein
kommen des Vaters bestimmt wurde — das waren zu 
einem großen Teil die Ursachen der außergewöhnlich 
hohen Rückstände. Schon die Rechtsprechung des Ober
sten Gerichts der Deutschen Demokratischen Republik 
hat für die Bemessung des Unterhalts neue, unserer 
Ordnung entsprechende Grundsätze aufgestellt, die in 
Zukunft derartige umfangreiche Rückstände aus
schließen werden, und es ist davon auszugehen, daß 
das künftige Familienrecht diese Grundsätze weiter
entwickeln wird. Es ist also ein Rechtszustand zu er
warten, der nur noch solche Unterhaltsansprüche kennt, 
die ihrem Wesen nach mit ihrer Bezeichnung überein- 
slimmen, deren Realisierung für den Unnterhalt des 
Gläubigers notwendig ist.

Eine solche Unterhaltsforderung muß in der Voll
streckung durchgesetzt werden können. Ihre Voll
streckung bedeutet dann unter keinen Umständen, daß 
■sie für den Schuldner nicht zumutbar wäre, denn alle 
für die Bemessung der Lhiterhaltsforderung maßgeben
den Umstände — sein Einkommen, seine sonstigen 
Verpflichtungen, die Arbeitsfähigkeit des Gläubigers 
usw. — müssen im Urteil ihre Berücksichtigung ge
funden haben. Eine konsequente Durchführung dieses 
Prinzips wird es überflüssig machen, noch einmal in 
der Zwangsvollstreckung bei der Bemessung des pfänd
baren Einkommens den Unterhalt der sonstigen vom 
Schuldner zu unterhaltenden Familienangehörigen zu 
berücksichtigen. Auch das muß schon im Urteil geregelt 
werden. Hieraus ergibt sich, daß besondere Freibeträge 
für die Ehefrau und die unterhaltsberechtigten Kinder 
dann grundsätzlich unnötig sind.

Auch bei der Durchführung eines solchen Prinzips 
kann nicht an der Tatsache vorübergegangen werden, 
daß in vielen Fällen noch für lange Zeit Rückstände 
anders zu beurteilen sein werden. Es wird zu den 
Aufgaben der Gesetzgebung gehören, auch für solche 
Fälle eine Lösung zu geben.

Die vorstehenden Ausführungen zeigen, daß der 
Lohnpfändungsschutz nicht als eine Angelegenheit be
trachtet werden kann, deren gesetzliche Regelung sich 
nur durch die unmittelbare Auswirkung im Augenblick 
der Pfändung bestimmt. Die Ansprüche und ihre Voll
streckung bilden ein untrennbares Ganzes, und dieser

Zusammenhang ist auch für die Regelung des Lohn
pfändungsschutzes von grundsätzlicher Bedeutung.

3. Den Ausführungen von Hinz ist zu entnehmen, 
daß Unterhaltsansprüche vollstreckt werden, für die 
zwar ein vollstreckbarer Schuldtitel vorhanden ist, die 
der Schuldner aber zu leisten nicht verpflichtet ist. 
Es sind dies besonders die Fälle der Krankheit, der 
„Einberufung zur Wehrmacht“ und der Kriegsgefan
genschaft. In diesen Fällen darf es das Gericht keines
falls dabei bewenden lassen, zunächst die Pfändung 
durchzuführen in der Erwartung, daß der Pfändungs
schuldner seine Rechte irgendwie wahrnehmen werde. 
Mit einer solchen passiven Einstellung der mit der 
Zwangsvollstreckung befaßten Organe ist der Gesetz
lichkeit nicht gedient.

Nur in den seltensten Fällen wird einem Unter
haltsberechtigten überhaupt dann ein Anspruch zu
stehen, wenn während des Zeitraums, auf den sich 
der geltend gemachte Rückstand bezieht, der Schuldner 
zur faschistischen Wehrmacht einberufen war. Hier 
ist, soweit es sich nicht um nichteheliche Kinder han
delt, § 17 Abs. 3 der Verordnung zur Durchführung und 
Ergänzung des Einsatz-Familienunterhaltsgesetzes vom 
26. Juni 1940 (RGBl. I S. 912) zu beachten, in dem es 
heißt:

„Der Einberufene darf nur mit seinem Einkom
men (nämlich zum Unterhalt, W. A.) herangezogen 
werden, ... Der Verbrauch oder die Verwertung 
des Vermögens des Einberufenen zur Erfüllung 
seiner Unterhaltspflicht gegenüber einem Familien
unterhaltsberechtigten darf nicht gefordert werden.“

Deshalb dürfte folgendes Verfahren zu empfehlen 
sein: Soll Unterhalt für die Zeit vom September 1939 
bis 9. Mai 1945 durch Lohnpfändung vollstreckt werden, 
so ist zunächst eine Erklärung des Pfändungsgläubigers 
darüber einzuholen, ob der Pfändungsschuldner während 
dieser Zeit „einberufen“ war. Trifft dies zu, so ist 
eine Aufklärung herbeizuführen, aus welchen Gründen 
der Gläubiger keine Familienunterstützung erhalten hat. 
Ist eine solche Unterstützung gezahlt worden, so kann 
ein darüber hinausgehender Unterhalt nur geltend ge
macht werden, wenn der Schuldner Einkommen gehabt 
hat, das nicht in Wehrsold, Frontzulage oder Taschen
geld des sogenannten Reichsarbeitsdienstes bestand, 
denn diese Einkommen galten gemäß Ausführungsanwei
sung Nr. 147 Ziff. XIX nicht als Einkommen i. S. des 
§ 17 der Verordnung. Solches sonstiges Einkommen kann 
also nur bestanden haben in

a) Weiterzahlung von Lohn oder Gehalt oder
b) Einnahme von „Früchten“ aus seinem Vermögen, 

z. B.: Zinseinkommen usw.
Diese Fälle werden aber selten sein, so daß das Gericht 
grundsätzlich davon ausgehen kann, daß sie nicht Vor
gelegen haben.

Soweit es sich um Unterhaltsforderungen nichtehe
licher Kinder handelt, ist § 17 Abs. 4 der Verordnung 
vom 26. Juni 1940 anzuwenden. Dort heißt es:

„Hat ein uneheliches Kind Familienunterhalt er
halten, so kann es insoweit von dem Erzeuger 
Unterhalt für die Vergangenheit nicht verlangen, 
sofern dieser einberufen war und aus dem Wehr
dienst oder dem Reichsarbeitsdienst in Ehren ent
lassen wurde.“

Hier entfällt also für die Zeit der „Einberufung“ jede 
Unterhaltsleistung. Da es nur wenige Ausnahmefälle 
sein werden, bei denen trotz Einberufung an ein nicht
eheliches Kind keine Familienunterstützung gewährt 
wurde, kann grundsätzlich davon ausgegangen werden, 
daß dies geschehen ist. Wird also von einem nicht
ehelichen Kind für die Kriegszeit wegen Unterhalts 
vollstreckt, so soll das Gericht vom Pfändungsgläubiger 
eine Erklärung darüber fordern, daß der Schuldner 
nicht einberufen war. (Die Klausel der ehrenhaften 
Entlassung ist selbstverständlich unbeachtlich.)

Ergibt sich in den vorgenannten Fällen, daß Unterhalt 
nicht gefordert werden kann, so wird das Gericht 
zweckmäßigerweise zunächst den Erlaß des Pfändungs
beschlusses ablehnen. Es bleibt dann Sache des Gläubi
gers, gegebenenfalls hiergegen im Wege der Erinnerung 
vorzugehen.

Auch für denjenigen Zeitraum, während dessen der 
Unterhaltsschuldner sich in Kriegsgefangenschaft
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